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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin MMag. Dr. Fischer-Szilagyi über die Beschwerde 
von XXXX, Betriebsnummer XXXX, gegen die Bescheide der Agrarmarkt Austria vom 16.06.2017, Az. II/4-
EBP/08-7255902010, betreffend Einheitliche Betriebsprämie 2008, vom 29.06.2017, Az. II/4-EBP/09-
7255901010, betreffend Einheitliche Betriebsprämie 2009, vom 29.06.2017, Az. II/4-EBP/10-7255900010, 
betreffend Einheitliche Betriebsprämie 2010 und vom 27.07.2017, Az. II/4-EBP/11-7194344010, betreffend 
Einheitliche Betriebsprämie 2011 zu Recht: 
 

A) 
 

Die Beschwerde gegen die angefochtenen Bescheide wird als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

Die Revision ist nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Erkenntnis vom 27.07.2016, Gz. W127 2001089-1/14E, über die gegen 
die Bescheide der Agrarmarkt Austria vom 28.02.2012, Az. II/7-EBP/08-116523004, betreffend Einheitliche 
Betriebsprämie 2008, vom 30.05.2012, Az. II/7-EBP/09-117176141, betreffend Einheitliche Betriebsprämie 
2009, vom 28.02.2012, Az. II/7-EBP/10-116556889, betreffend Einheitliche Betriebsprämie 2010 sowie vom 
30.12.2011, Az. II/7-EBP/11115901178, betreffend Einheitliche Betriebsprämie 2011 erhobenen Rechtsmittel 
nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 
 

"I. Den Beschwerden gegen die angefochtenen Bescheide der Agrarmarkt Austria betreffend Einheitliche 
Betriebsprämie 2008 sowie Einheitliche Betriebsprämie 2009 wird teilweise stattgegeben und die angefochtenen 
Bescheide dahingehend abgeändert, dass bei der Berechnung der Einheitlichen Betriebsprämie für die 
Antragsjahre 2008 und 2009 von einer ermittelten Fläche von 31,59 ha und einer Differenzfläche von 0,20 ha 
auszugehen ist. 
 

II. Der Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid der Agrarmarkt Austria betreffend Einheitliche 
Betriebsprämie 2010 wird teilweise stattgegeben und der angefochtene Bescheid dahingehend abgeändert, dass 
bei der Berechnung der Einheitlichen Betriebsprämie für das Antragsjahr 2010 von einer ermittelten Fläche von 
31,77 ha und einer Differenzfläche von 0,20 ha auszugehen ist. 
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III. Der Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid der Agrarmarkt Austria betreffend Einheitliche 
Betriebsprämie 2011 wird teilweise stattgegeben und der angefochtene Bescheid dahingehend abgeändert, dass 
bei der Berechnung der Einheitlichen Betriebsprämie für das Antragsjahr 2011 von einer ermittelten Fläche von 
26,20 ha und einer Differenzfläche von 0,59 ha auszugehen ist; dem Antrag auf Kompression der 
Zahlungsansprüche, lfd. Nr. SJ 207, ist stattzugegeben. 
 

IV. Gemäß § 19 Abs. 3 MOG 2007 wird der Agrarmarkt Austria aufgetragen, die entsprechenden Berechnungen 
durchzuführen und das Ergebnis der beschwerdeführenden Partei bescheidmäßig mitzuteilen." 
 

Hiegegen brachte die beschwerdeführende Partei eine Revision ein. 
 

Aufgrund der vorgenannten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes gewährte die Agrarmarkt Austria der 
beschwerdeführenden Partei mit nunmehr angefochtenem Bescheid für das Antragsjahr 2008 eine 
Betriebsprämie in Höhe von € 10.799,59. Dabei legte die belangte Behörde ihrer Berechnung 33,24 
Zahlungsansprüche, eine ermittelte Fläche von 31,59 ha und eine Differenzfläche von 0,20 ha zugrunde. 
 

Für das Antragsjahr 2009 gewährte die Agrarmarkt Austria der beschwerdeführenden Partei mit nunmehr 
angefochtenem Bescheid eine Betriebsprämie in Höhe von € 10.923,41. Dabei legte die belangte Behörde ihrer 
Berechnung 31,98 Zahlungsansprüche, eine ermittelte Fläche von 31,59 ha und eine Differenzfläche von 0,20 ha 
zugrunde. 
 

Für das Antragsjahr 2010 gewährte die Agrarmarkt Austria der beschwerdeführenden Partei mit nunmehr 
angefochtenem Bescheid eine Betriebsprämie in Höhe von € 11.218,45. Dabei legte die belangte Behörde ihrer 
Berechnung 31,98 Zahlungsansprüche, eine ermittelte Fläche von 31,77 ha und eine Differenzfläche von 0,20 ha 
zugrunde. 
 

Für das Antragsjahr 2011 gewährte die Agrarmarkt Austria der beschwerdeführenden Partei mit ebenfalls 
gegenständlich angefochtenem Bescheid eine Betriebsprämie in Höhe von € 10.501,19. Dabei legte die belangte 
Behörde ihrer Berechnung 31,17 Zahlungsansprüche, eine ermittelte Fläche von 26,20 ha und eine 
Differenzfläche von 0,59 ha zugrunde. 
 

In den oa. Bescheiden betreffend die Gewährung der Einheitlichen Betriebsprämie für die Antragsjahre 2008 bis 
2011 wurde in der Begründung jeweils darauf hingewiesen, dass die Entscheidung aufgrund des Erkenntnisses 
des Bundesverwaltungsgerichtes zur Zahl W127 2001089-1/14E ergangen sei. 
 

Mit Schreiben vom 24.08.2017 erhob die beschwerdeführende Partei gegen diese Bescheide der Agrarmarkt 
Austria Rechtsmittel und wies auf die gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes eingebrachte 
Revision und das dort erstattete Vorbringen betreffend eine Rechtswidrigkeit des Inhaltes hin. Die 
beschwerdeführende Partei beantragte, die angefochtenen Bescheide aufzuheben, die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofes abzuwarten und diese den künftigen Bescheiden zugrunde zu legen. 
 

Mit Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes vom 29.08.2017, Zl. Ra 2016/17/0287-3, wurde die gegen das oa. 
Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 27.07.2016, Gz. W127 2001089-1/14E, erhobene 
(außerordentliche) Revision zurückgewiesen. Eine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung im Sinn des Artikels 
133 Abs. 4 B-VG sei nicht dargelegt worden. 
 

Mit Schreiben des Bundesverwaltungsgerichtes vom 10.11.2017 wurde der Beschwerdeführer aufgefordert 
bekanntzugeben, ob er seine Beschwerde im Hinblick auf den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes vom 
29.08.2017 und der Gewährung einer höheren Betriebsprämie durch die angefochtenen Bescheide aufrecht 
erhält. 
 

Der Beschwerdeführer hat sich bis dato hiezu nicht geäußert. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen (Sachverhalt) und Beweiswürdigung: 
 

Die beschwerdeführende Partei beantragte in den Antragsjahren 2008 bis 2011 jeweils die Gewährung der 
Einheitlichen Betriebsprämie für Flächen im Ausmaß von 31,79 ha (2008), 31,87 ha (2009), 32,06 ha (2010) 
bzw. 26,88 ha (2011). In den gegenständlichen Antragsjahren standen der beschwerdeführenden Partei 33,24 
(2008), 31,98 (2009 und 2010) bzw. 31,17 (2011) Zahlungsansprüche zur Verfügung. Das Ausmaß der 
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ermittelten beihilfefähigen Flächen betrug 31,59 ha (2008 und 2009), 31,77 ha (2010) bzw. 26,20 ha (2011). 
Flächen im Ausmaß von insgesamt 0,08 ha (2009) bzw. 0,09 ha (2010 und 2011) erreichten nicht die 
Mindestgröße von 0,10 ha. Das Ausmaß der Differenzflächen lag in allen betroffenen Antragsjahren unter 3 % 
der jeweils ermittelten Fläche. 
 

Unter Berücksichtigung des jeweils aktuellen Standes des Wertes der Zahlungsansprüche ergab die auf Basis der 
oa. Flächen vorgenommene Berechnung der Einheitlichen Betriebsprämie für die verfahrensgegenständlichen 
Antragsjahre die in den angefochtenen Bescheiden genannten Beträge in Höhe von € 10.799,59 (2008), € 

10.923,41 (2009), € 11.218,45 (2010) bzw. € 10.501,19 (2011). 
 

Die Feststellungen zu den beantragten Flächen, ermittelten Flächen und den verfügbaren Zahlungsansprüchen 
ergeben sich aus dem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 27.07.2016, Gz. W127 2001089-1/14E, 
und den vorgelegten Verwaltungsakten. 
 

Die belangte Behörde hat ihrer Berechnung der Höhe der Einheitlichen Betriebsprämie für die Antragsjahre 
2008 bis 2011 in den angefochtenen Bescheiden die mit oa. Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichte 
festgelegten ermittelten Flächen und Differenzflächen zugrunde gelegt. Die beschwerdeführende Partei ist dieser 
Berechnung nicht konkret entgegengetreten und haben sich auch sonst keine Hinweise ergeben, dass die 
Agrarmarkt Austria die Berechnung der Höhe der Einheitlichen Betriebsprämie fehlerhaft durchgeführt hätte. 
 

2. Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß Artikel 130 Abs. 1 Z 1 B-VG erkennen die Verwaltungsgerichte über Beschwerden gegen den Bescheid 
einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit. 
 

Gemäß Artikel 131 Abs. 2 B-VG erkennt das Verwaltungsgericht des Bundes über Beschwerden gemäß Artikel 
130 Abs. 1 in Rechtssachen in den Angelegenheiten der Vollziehung des Bundes, die unmittelbar von 
Bundesbehörden besorgt werden. 
 

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen, sofern 
die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist. 
 

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Artikel 130 Abs. 1 B-VG 
dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn 
 

1. der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder 
 

2. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der 
Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist. 
 

Gemäß § 31 Abs. 1 VwGVG erfolgen die Entscheidungen und Anordnungen durch Beschluss, soweit nicht ein 
Erkenntnis zu fällen ist. Gemäß § 29 Abs. 1 zweiter Satz iVm § 31 Abs. 3 VwGVG sind auch Beschlüsse zu 
begründen. 
 

Gemäß § 19 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen 
(Marktordnungsgesetz 2007 - MOG 2007), BGBl. I Nr. 55/2007, kann das Bundesverwaltungsgericht der 
Agrarmarkt Austria auftragen, gemäß den Vorgaben im Erkenntnis die entsprechenden Berechnungen 
durchzuführen und das Ergebnis bescheidmäßig mitzuteilen. 
 

Zu A) 
 

Antragsjahr 2008: 
 

Gemäß Artikel 36 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29.09.2003 mit gemeinsamen 
Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten 
Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe, ABl. L 270 vom 21.10.2003, S. 1, im Folgenden 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003, werden die Beihilfen im Rahmen der Betriebsprämienregelung auf der 
Grundlage der Zahlungsansprüche nach Kapitel 3 für eine entsprechende Hektarzahl beihilfefähiger Flächen im 
Sinne des Artikels 44 Absatz 2 gezahlt. 
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Gemäß Artikel 44 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 gibt jeder Zahlungsanspruch zusammen mit je 
einem Hektar beihilfefähiger Fläche Anspruch auf Zahlung des mit dem Zahlungsanspruch festgesetzten 
Betrags. Gemäß Absatz 2 dieser Bestimmung ist eine "beihilfefähige Fläche" jede landwirtschaftliche Fläche des 
Betriebs, die als Ackerland oder Dauergrünland genutzt wird, ausgenommen die für Dauerkulturen, Wälder oder 
nicht landwirtschaftliche Tätigkeiten genutzten Flächen. Der Betriebsinhaber meldet die Parzellen an, die der 
beihilfefähigen Fläche für jeden Zahlungsanspruch entsprechen (Absatz 3). 
 

Antragsjahre 2009 bis 2011: 
 

Gemäß Artikel 34 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates vom 19.01.2009 mit gemeinsamen Regeln 
für Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe, ABl. L 30 vom 31.01.2009, S. 16, in der Folge Verordnung (EG) Nr. 
73/2009, wird eine Stützung im Rahmen der Betriebsprämienregelung den Betriebsinhabern bei Aktivierung 
eines Zahlungsanspruchs je beihilfefähige Hektarfläche gewährt. Bei aktivierten Zahlungsansprüchen besteht 
Anspruch auf die Zahlung der darin festgesetzten Beträge. 
 

Der Ausdruck "beihilfefähige Hektarfläche" bezeichnet gemäß Artikel 34 Abs. 2 lit. a der Verordnung (EG) Nr. 
73/2009 jede landwirtschaftliche Fläche des Betriebs und jede Fläche mit Niederwald mit Kurzumtrieb (KN-
Code ex 0602 90 41), die für eine landwirtschaftliche Tätigkeit genutzt wird, oder, wenn die Fläche auch für 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt wird, hauptsächlich für eine landwirtschaftliche Tätigkeit genutzt 
wird. 
 

Gemäß Artikel 35 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 meldet der Betriebsinhaber die Parzellen an, die der 
beihilfefähigen Hektarfläche für jeden Zahlungsanspruch entsprechen. Außer im Falle höherer Gewalt oder 
außergewöhnlicher Umstände müssen diese Parzellen dem Betriebsinhaber zu einem vom Mitgliedstaat 
festzusetzenden Zeitpunkt zur Verfügung stehen, der jedoch nicht nach dem in demselben Mitgliedstaat für die 
Änderung des Beihilfeantrags festgesetzten Zeitpunkt liegen darf. 
 

Antragsjahre 2008 und 2009: 
 

Gemäß Artikel 2 Z 1a der Verordnung (EG) Nr. 796/2004 der Kommission vom 21.04.2004 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen, zur Modulation und zum 
Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem nach der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates mit 
gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten 
Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe, ABl. L 141, 30.4.2004, S. 18, idF der 
Verordnung (EG) Nr. 1550/2007, ABl. L 337 vom 21.12.2007, S. 79, im Folgenden Verordnung (EG) Nr. 
796/2004, wird die "landwirtschaftliche Parzelle" definiert als zusammenhängende Fläche, auf der von einem 
bestimmten Betriebsinhaber eine bestimmte Kulturgruppe angebaut wird; im Falle, dass im Rahmen dieser 
Verordnung die Nutzung einer Fläche innerhalb einer Kulturgruppe getrennt angegeben werden muss, wird die 
landwirtschaftliche Parzelle durch diese besondere Nutzung weiter eingegrenzt; gemäß Z 22 ist "ermittelte 
Fläche" die Fläche, die allen in den Vorschriften für die Beihilfegewährung festgelegten Voraussetzungen 
genügt; im Rahmen der Betriebsprämienregelung ist die beantragte Fläche nur zusammen mit der 
entsprechenden Zahl von Zahlungsansprüchen als ermittelte Fläche zu betrachten. 
 

Antragsjahre 2010 und 2011: 
 

Artikel 2 Z 1 der Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 der Kommission vom 30.11.2009 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates hinsichtlich der Einhaltung 
anderweitiger Verpflichtungen, der Modulation und des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems im 
Rahmen der Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe gemäß der genannten Verordnung 
und mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 hinsichtlich der Einhaltung 
anderweitiger Verpflichtungen im Rahmen der Stützungsregelung für den Weinsektor, ABl. L 316 vom 
02.12.2009, S. 65, in der Folge Verordnung (EG) Nr. 1122/2009, definiert "landwirtschaftliche Parzelle" als eine 
zusammenhängende Fläche, auf der von einem bestimmten Betriebsinhaber nur eine bestimmte Kulturgruppe 
angebaut wird; muss im Rahmen dieser Verordnung die Nutzung einer Fläche innerhalb einer Kulturgruppe 
getrennt angegeben werden, so wird die landwirtschaftliche Parzelle durch diese besondere Nutzung weiter 
eingegrenzt; die Mitgliedstaaten können zusätzliche Kriterien für eine weitere Abgrenzung einer 
landwirtschaftlichen Parzelle festlegen; gemäß Z 23 ist "ermittelte Fläche" die Fläche, die allen in den 
Vorschriften für die Beihilfegewährung festgelegten Voraussetzungen genügt; im Rahmen der 
Betriebsprämienregelung ist die beantragte Fläche nur zusammen mit der entsprechenden Zahl von 
Zahlungsansprüchen als ermittelte Fläche zu betrachten. 
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Die belangte Behörde hat für die Antragsjahre 2008 bis 2011 die Höhe der Einheitlichen Betriebsprämie auf 
Grundlage der mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 27.07.2016 jeweils festgelegten 
Flächenausmaße entsprechen den oben dargelegten Bestimmungen berechnet und das Ergebnis der 
beschwerdeführenden Partei bescheidmäßig mitgeteilt. 
 

Die beschwerdeführende Partei ist den gegenständlich angefochtenen Bescheiden der Agrarmarkt Austria nicht 
hinsichtlich einer Rechtswidrigkeit der durchgeführten Berechnung entgegengetreten, sondern hat diese 
Bescheide ausschließlich im Hinblick auf die mit Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 
27.07.2016 vorgenommene Beurteilung der in den Antragsjahren 2008 bis 2011 beihilfefähigen Flächen sowie 
aufgrund der damals noch ausstehenden Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes über eine hiegegen 
eingebrachte Revision bekämpft. 
 

Hiezu ist darauf hinzuweisen, dass über das Ausmaß der in den genannten Antragsjahren beihilfefähigen Flächen 
bereits mit der wiederholt genannten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 27.07.2016, Gz. W127 
2001089-1/14E, abgesprochen wurde. Eine gegen dieses Erkenntnis eingebrachte Revision wurde mit Beschluss 
des Verwaltungsgerichtshofes vom 29.08.2017, Zl. Ra 2016/17/0287-3, zurückgewiesen. Mit den angefochtenen 
Bescheiden hat die belangte Behörde nicht neuerlich über die der Gewährung der Einheitlichen Betriebsprämie 
zugrunde liegenden Flächen abgesprochen, sondern lediglich - wie auch der Begründung der Bescheide zu 
entnehmen ist - der beschwerdeführenden Partei das Ergebnis der ihr gemäß § 19 Abs. 3 MOG 2007 
aufgetragenen Berechnungen bescheidmäßig mitgeteilt (vgl. VwGH 17.11.2014, 2013/17/0111; 22.02.2017, Ro 
2014/17/0109). 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung war gemäß § 24 Abs. 4 VwGVG abzusehen, da eine 
mündliche Erörterung keine weitere Klärung der Rechtssache erwarten lässt und einem Entfall der Verhandlung 
weder Artikel 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten noch Artikel 47 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union entgegenstehen. 
 

Gemäß der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 24 Abs. 4 VwGVG lassen die Akten dann 
erkennen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, wenn von 
vornherein absehbar ist, dass die mündliche Erörterung nichts zur Ermittlung der materiellen Wahrheit beitragen 
kann (VwGH 16.11.2015, Zl. Ra 2015/12/0026). Artikel 6 Abs. 1 EMRK und Artikel 47 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union stehen dem Absehen von einer Verhandlung nicht entgegen, wenn der 
entscheidungsrelevante Sachverhalt feststeht und auch keine Fragen der Beweiswürdigung auftreten können, 
sodass eine Verhandlung nicht notwendig ist (VwGH 29.01.2016, Zl. Ra 2015/06/0124). Nach der zur 
Rechtslage vor der Änderung des VwGVG durch die Novelle BGBl. I Nr. 24/2017 ergangenen Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes (Hinweis E vom 02.08.2016, Ra 2014/05/0058, mwN) ist eine mündliche 
Verhandlung auch zur Erörterung von nach der Aktenlage strittigen Rechtsfragen zwischen den Parteien und 
dem Gericht durchzuführen. In den Erläuterungen zu dieser Novelle hat der Gesetzgeber klar zum Ausdruck 
gebracht, dass die mündliche Verhandlung Teil des Ermittlungsverfahrens ist, dessen Zweck darin besteht, den 
für die Erledigung einer Verwaltungssache (Rechtssache) maßgebenden Sachverhalt festzustellen und den 
Parteien Gelegenheit zur Geltendmachung ihrer Rechte und rechtlichen Interessen zu geben (vgl. RV 1255 
BlgNR 25. GP 5 sowie das bereits zur Novelle BGBl. I Nr. 24/2017 ergangene Erkenntnis vom 29.06.2017, Ra 
2017/04/0036). Der Verwaltungsgerichtshof hat unter Verweis auf die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte näher ausgeführt, dass eine Ausnahme von der Verhandlungspflicht dann 
besteht, wenn das Verfahren nicht übermäßige komplexe Rechtsfragen oder nur hochtechnische Fragen betrifft 
(Hinweis Erkenntnisse vom 18. September 2015, Ra 2015/12/0012, und vom 24. Februar 2016, Ra 
2015/10/0047, jeweils mwN) (VwGH 29.06.2017, Ra 2017/04/0040). 
 

Diese Voraussetzungen sind im Beschwerdefall gegeben. Die beschwerdeführende Partei ist den den 
angefochtenen Bescheiden zugrunde liegenden Berechnungen der belangten Behörde nicht konkret 
entgegengetreten und der entscheidungsrelevante Sachverhalt hat sich vor dem Hintergrund der zitierten 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes als geklärt erwiesen. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Artikel 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu 
begründen. 
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Die Revision ist gemäß Artikel 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung 
einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche 
Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab (vgl. die oa. Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes) noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise 
auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. 

European Case Law Identifier 

ECLI:AT:BVWG:2018:W127.2001089.2.00 


